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4 5 0 . Bundesgesetz: Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, des Mutterschutzgesetzes 1979, des
Eltern-Karenzurlaubsgesetzes und des Landarbeitsgesetzes 1984
(NR: GP XVII IA 442/A AB 1462 S. 152. BR: AB 3969 S. 533.)

450. Bundesgesetz vom 5. Juli 1990, mit dem
das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Mut-
terschutzgesetz 1979, das Eltern-Karenzur-
laubsgesetz und das Landarbeitsgesetz 1984

geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl.
Nr. 218/1975, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 253/1989, wird wie folgt geän-
dert:

1. Im § 1 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. g
durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende lit. h, i, j
und k werden angefügt:

,,h) Ausländer, für die das Bundesgesetz über die
Gleichstellung von Südtirolern mit österrei-
chischen Staatsbürgern auf bestimmten Ver-
waltungsgebieten, BGBl. Nr. 57/1979, gilt,
hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Außerordentli-
che Universitätsprofessoren, Universitäts-
oder Hochschulassistenten;

i) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit als
Honorarprofessoren, Gastprofessoren, Lek-
toren, Instruktoren, Lehrbeauftragte oder
Vertragsassistenten an österreichischen Uni-
versitäten, an der Akademie der bildenden
Künste oder an Kunsthochschulen;

j) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit im
Rahmen von Aus- und Weiterbildungs- oder
Forschungsabkommen mit den Europäischen
Gemeinschaften;

k) Ausländer italienischer Staatsangehörigkeit,
die in der Region Trentino-Südtirol das aktive
Wahlrecht zu sämtlichen politischen Vertre-
tungskörpern besitzen oder bei Erreichung
des gesetzlichen Mindestalters besitzen wür-
den, bei Aufnahme einer Beschäftigung in den
Bundesländern Tirol und Vorarlberg unter
der Voraussetzung, daß Gegenseitigkeit be-
steht."

2. Im §2 Abs. 2 werden das Wort „oder" am
Ende der lit. c durch einen Beistrich und der Punkt
am Ende der lit. d durch das Wort „oder" ersetzt
und folgende lit. e angefügt:

,,e) überlassener Arbeitskräfte im Sinne des § 3
Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 196/1988"

3. Im § 2 Abs. 3 entfällt das Wort „und" am Ende
der lit. a; der Punkt am Ende der lit. b wird durch
einen Beistrich und durch das Wort „und" ersetzt
und folgende lit. c angefügt:

,,c) in den Fällen des Abs. 2 lit. e auch der
Beschäftiger im Sinne des § 3 Abs. 3 des
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes."

4. § 3 Abs. 1 und 2 lauten:

„(1) Ein Arbeitgeber darf, soweit in diesem
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, einen
Ausländer nur beschäftigen, wenn ihm für diesen
eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde oder
wenn der Ausländer eine für diese Beschäftigung
gültige Arbeitserlaubnis oder einen Befreiungs-
schein besitzt.

(2) Ein Ausländer darf, soweit in diesem
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, eine
Beschäftigung nur antreten und ausüben, wenn für
ihn eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde
oder wenn er eine für diese Beschäftigung gültige
Arbeitserlaubnis oder einen Befreiungsschein be-
sitzt."

5. Dem § 3 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Die Beschäftigungsbewilligung ist vom
Arbeitgeber im Betrieb, eine Ausfertigung der
Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis
oder des Befreiungsscheines vom Ausländer an der
jeweiligen Arbeitsstelle zur Einsichtnahme bereitzu-
halten."

6. § 4 Abs. 3 Z 2 und 3 lautet:

„2. das inländische ärztliche Zeugnis oder ein
gleichzuhaltendes ärztliches Zeugnis ausländi-
scher Stellen vorliegt, sofern dies gemäß § 5
Abs. 1 vorgesehen ist;
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3. das Zeugnis über eine ergänzende ärztliche
Untersuchung vorliegt, sofern dies gemäß § 5
Abs. 2 vorgesehen ist;"

7. Im § 4 Abs. 3 Z 5 und 14 wird vor dem
bisherigen Text die Wendung „bei erstmaliger
Beschäftigung des Ausländers im Bundesgebiet,
sofern es sich nicht um einen Grenzgänger mit
Wohnsitz im benachbarten Ausland handelt,"
eingefügt.

8. § 4 Abs. 3 Z 8 lautet:

„8. bei grenzüberschreitend überlassenen Arbeits-
kräften die Bewilligung zur grenzüberschrei-
tenden Überlassung gemäß § 16 Abs. 4 des
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes vorliegt;"

9. § 4 Abs. 5 bis 8 lautet:

„(5) Soweit Kontingente (§ 12) festgesetzt sind,
entfallen die Prüfung der Voraussetzungen nach
Abs. 1 und die Anhörung der kollektivvertragsfähi-
gen Körperschaften der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer gemäß § 20 Abs. 2. Soweit Landes-
höchstzahlen (§§ 13 und 13 a) festgesetzt sind,
entfällt bis zum Erreichen von 80 vH der Landes-
höchstzahl unter Anrechnung der geltenden Befrei-
ungsscheine, Arbeitserlaubnisse, Beschäftigungsbe-
willigungen und Sicherungsbescheinigungen die
Prüfung der Voraussetzungen nach Abs. 1.

(6) Über bestehende Kontingente (§ 12) hinaus
sowie nach Überschreitung der Landeshöchstzahlen
(§§ 13 und 13 a) dürfen Beschäftigungsbewilligun-
gen nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen
der Abs. 1 und 3 vorliegen und

1. a) bei Kontingentüberziehung der Vermitt-
lungsausschuß gemäß § 44 a des Arbeits-
marktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/
1969, in der jeweils geltenden Fassung, und

b) bei Überschreitung der Landeshöchstzahl
der Verwaltungsausschuß (§ 23)

einhellig die Erteilung der Beschäftigungsbe-
willigung befürwortet, oder

2. die Beschäftigung des Ausländers aus beson-
ders wichtigen Gründen, insbesondere
a) als Schlüsselkraft zur Erhaltung von

Arbeitsplätzen inländischer Arbeitnehmer,
oder

b) in Betrieben, die in strukturell gefährdeten
Gebieten neu gegründet wurden, oder

c) als dringender Ersatz für die Besetzung
eines durch Ausscheiden eines Ausländers
frei gewordenen Arbeitsplatzes, oder

d) im Bereich der Gesundheits- oder Wohl-
fahrtspflege

erfolgen soll, oder
3. öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Interes-

sen die Beschäftigung des Ausländers erfor-
dern, oder

4. die Voraussetzungen des § 18 Abs. 3 in
Verbindung mit Abs. 4 gegeben sind.

(7) Beschäftigungsbewilligungen dürfen, soweit
eine Höchstzahl für das gesamte Bundesgebiet
festgesetzt ist, nur unter der zusätzlichen Vorausset-
zung erteilt werden, daß diese Höchstzahl nicht
überschritten wird.

(8) Über Höchstzahlen gemäß § 13 hinaus kann
der Bundesminister für Arbeit und Soziales bei
Vorliegen außergewöhnlicher Umstände in Einzel-
fällen Beschäftigungsbewilligungen erteilen. Sonst
dürfen über die Höchstzahlen gemäß § 13 hinaus
Beschäftigungsbewilligungen nur erteilt werden,
wenn der Bundesminister für Arbeit und Soziales
dies durch Verordnung für einzelne Berufsgruppen
oder Berufsarten oder für den Fall außergewöhnli-
cher Verhältnisse auf lokalen Arbeitsmärkten
festlegt."

9 a. § 4 wird als Abs. 9 angefügt:

„(9) Bei Vorliegen einer Bewilligung zur
grenzüberschreitenden Überlassung gemäß § 16
Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes entfal-
len die Prüfung der Voraussetzungen nach Abs. 1
und 6 und die Anhörung der kollektivvertragsfähi-
gen Körperschaften der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer, des Vermittlungsausschusses oder
des Verwaltungsausschusses gemäß § 20 Abs. 2."

10. Nach § 4 a wird folgender § 4 b samt
Überschrift eingefügt:

„Prüfung der Arbeitsmarktlage

§ 4 b. Die Lage und Entwicklung des Arbeits-
marktes im Sinne des § 4 Abs. 1 läßt die Erteilung
einer Beschäftigungsbewilligung nur zu, wenn für
den zu besetzenden Arbeitsplatz keine Arbeitskräfte
in folgender Reihenfolge vermittelt werden können:

1. a) Inländer,
b) Flüchtlinge gemäß § 1 Abs. 2 lit. a und

Befreiungsscheininhaber (gleichgestellte
Ausländer),

2. Ausländer, die
a) einen Anspruch auf Leistungen aus der

Arbeitslosenversicherung ausschließlich
durch Beschäftigungsverhältnisse im In-
land erworben und im Falle eines Fortbe-
zuges den Leistungsbezug nicht länger als
drei Jahre unterbrochen haben oder

b) nach mehrjähriger Beschäftigung im In-
land einen derartigen Leistungsanspruch
erschöpft haben (begünstigte Ausländer),

3. a) Ausländer, bei denen berücksichtigungs-
würdige Gründe vorliegen, wie längerer
rechtmäßiger Aufenthalt naher Familien-
angehöriger (Ehegatten und minderjähri-
ger Kinder) von Inländern, von gleichge-
stellten oder von begünstigten Ausländern,

b) Asylwerber, die im Besitz einer Bescheini-
gung über die vorläufige Aufenthaltsbe-
rechtigung gemäß § 5 Abs. 4 des Bundes-
gesetzes über die Aufenthaltsberechtigung
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von Flüchtlingen im Sinne der Konvention
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge,
BGBl. Nr. 126/1968, sind,

c) Ausländer, die einen nicht von Z 2 erfaßten
Anspruch auf Leistungen aus der Arbeits-
losenversicherung haben."

11. §5 Abs. 1 und 2 lautet:

„§ 5. (1) Wenn es die epidemiologische Lage in
den Herkunftsländern der Ausländer zur Abwen-
dung einer Gefährdung der Volksgesundheit
notwendig erscheinen läßt, kann der Bundesmini-
ster für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Gesundheit und öffentli-
cher Dienst durch Verordnung festlegen, daß durch
eine ärztliche Untersuchung festgestellt wird, daß
der Ausländer von aktiven oder ausgedehnten
inaktiven Formen der Tuberkulose, von anstecken-
den Formen der Syphilis und von Anzeichen
anderer anzeigepflichtiger Krankheiten frei ist.
Dem ärztlichen Zeugnis sind ärztliche Zeugnisse
ausländischer Stellen gleichzuhalten, die auf Grund
zwischenstaatlicher Vereinbarungen ausgestellt
wurden. Das Bazillenausscheidergesetz, StGBl.
Nr. 153/1945, und das Tuberkulosegesetz, BGBl.
Nr. 127/1968, werden nicht berührt.

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales
kann ferner durch Verordnung festlegen, daß auf
Grund einer ergänzenden ärztlichen Untersuchung
festzustellen ist, daß der Ausländer nicht an einer
solchen Krankheit leidet oder einen körperlichen
Zustand aufweist, wodurch er offensichtlich in
seiner Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt ist, oder eine
solche Beeinträchtigung während der Geltungs-
dauer der Beschäftigungsbewilligung nicht zu
erwarten ist. Dies gilt nicht, wenn es sich um
Ausländer handelt, bei denen auf Grund der
besonderen Art der beruflichen Tätigkeit oder
sonstiger Umstände angenommen werden kann,
daß sie in ihrer Arbeitsfähigkeit nicht erheblich
beeinträchtigt sind."

12. § 5 Abs. 3 und 4 entfällt; der bisherige Abs. 5
erhält die Bezeichnung „Abs. 3".

13. Im §7 Abs. 4 sind nach dem Wort
„Beschäftigungsbewilligung" die Worte „oder die
Arbeitserlaubnis" einzufügen.

14. §7 Abs. 5 lautet:

„(5) § 11 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.
Nr. 221, und § 6 Abs. 3 des Eltern-Karenzurlaubs-
gesetzes, BGBl. Nr. 651/1989, in der jeweils
geltenden Fassung bleiben unberührt."

15. §7 Abs. 7 lautet:

„(7) Wird ein Antrag auf Verlängerung einer
Beschäftigungsbewilligung oder auf Ausstellung
einer Arbeitserlaubnis oder eines Befreiungsscheines
vor Ablauf der Beschäftigungsbewilligung einge-
bracht, so gilt diese bis zur rechtskräftigen
Entscheidung über den Antrag als verlängert."

16. §9 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Beschäftigungsbewilligung ist zu wider-
rufen, wenn der Antragsteller im Antrag auf
Erteilung der Beschäftigungsbewilligung über we-
sentliche Tatsachen wissentlich falsche Angaben
gemacht oder solche Tatsachen verschwiegen hat."

17. § 9 Abs. 2 lit. a lautet:

,,a) die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt
wurde (§ 4 Abs. 1, 3 und 6), sich wesentlich
geändert haben oder die im Sinne des § 4
Abs. 3 erklärten Umstände nicht mehr zutref-
fen,"

18. § 11 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Sicherungsbescheinigung darf nur
ausgestellt werden, wenn

1. die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1, 2 oder
6 und Abs. 3 Z 1, 4, 6, 8 und 12 gegeben sind
und

2. auf Grund der Angaben des Antragstellers
angenommen werden kann, daß für den
Ausländer eine ortsübliche Unterkunft im
Sinne des § 4 Abs. 3 Z 5 zur Verfügung stehen
wird."

19. § 11 Abs. 5 lautet:

„(5) Die Sicherungsbescheinigung kann widerru-
fen werden, wenn sich die nach § 4 Abs. 1, 2 oder 6
oder Abs. 3 Z 4 zu würdigenden Umstände
wesentlich ändern."

20. § 12 Abs. 3 lautet:

„(3) Auf Kontingente sind unbeschadet des § 18
Abs. 11 anzurechnen

a) die während der Laufzeit erteilten Beschäfti-
gungsbewilligungen, ausgenommen jene für
Lehrlinge,

b) die während der Laufzeit ausgestellten
Sicherungsbescheinigungen, ausgenommen
jene für Lehrlinge, und

c) die während der Laufzeit gemeldeten, auf
Grund einer Arbeitserlaubnis eingegangenen
Arbeitsverhältnisse."

21. Nach § 12 wird vor der Überschrift
„Höchstzahlen" folgender § 12 a eingefügt:

„§ 12 a. Die Gesamtzahl der unselbständig
beschäftigten und arbeitslosen Ausländer darf den
Anteil von 10 vH am österreichischen Arbeitskräfte-
potential (Gesamtzahl der unselbständig beschäftig-
ten und arbeitslosen Inländer und Ausländer) nicht
übersteigen. Diese Gesamtzahl hat der Bundesmini-
ster für Arbeit und Soziales jährlich kundzumachen
(Bundeshöchstzahl)."

22. § 13 lautet:

„§ 13. Der Bundesminister für Arbeit und
Soziales kann, wenn es öffentliche oder gesamtwirt-
schaftliche Interessen, insbesondere im Bereich der
Bevölkerungspolitik und der Infrastruktur, oder die
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Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes erfor-
dern, für das gesamte Bundesgebiet oder für
einzelne oder mehrere Bundesländer nach Anhö-
rung des Bundesministers für wirtschaftliche Ange-
legenheiten sowie der betreffenden Länder durch
Verordnung Höchstzahlen für die Beschäftigung
von Ausländern festsetzen."

23. Nach § 13 werden folgende §§ 13 a und 13 b
eingefügt:

„§ 13 a. Der Bundesminister für Arbeit und
Soziales kann, abgesehen vom Fall des § 13,

1. auf gemeinsamen Vorschlag der Interessen-
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer,

2. auf Antrag des betreffenden Bundeslandes
oder

3. zur Sicherung der Bundeshöchstzahl gemäß
§ 12 a

das für die einzelnen Bundesländer unter Bedacht-
nahme auf die örtliche Lage und Entwicklung des
Arbeitsmarktes bestimmte Höchstausmaß beschäf-
tigter und arbeitsloser Ausländer durch Verordnung
bis spätestens 30. November für das nächstfolgende
Jahr festsetzen (Landeshöchstzahlen).

§ 13 b. (1) Festsetzungen nach den §§ 13 und 13 a
haben durch Festlegung der sich nach Anrechnung
der geltenden Befreiungsscheine und Arbeitserlaub-
nisse ergebenden Zahl an Beschäftigungsbewilligun-
gen und Sicherungsbescheinigungen zu erfolgen.
Bei dieser Festlegung ist auf die Zahl der
beschäftigten und arbeitslosen Ausländer eines
zwölfmonatigen Vergleichszeitraumes, dessen Ende
in das laufende Jahr fällt, Bedacht zu nehmen.

(2) Die sich aus der Festsetzung von Höchstzah-
len gemäß den §§ 12 a, 13 und 13 a ergebenden
Beschränkungen sind bei der Erteilung von
Beschäftigungsbewilligungen für ausländische
Künstler (§ 4 a) nicht anzuwenden."

24. Nach § 14 werden folgende §§ 14 a bis 14 g
samt Überschriften eingefügt:

„ABSCHNITT II a

A r b e i t s e r l a u b n i s

Voraussetzungen und Geltungsbereich

§ 14 a. (1) Einem Ausländer ist auf Antrag eine
Arbeitserlaubnis auszustellen, wenn der Ausländer
in den letzten 14 Monaten insgesamt 52 Wochen
gemäß diesem Bundesgesetz (§ 2 Abs. 2) beschäftigt
war.

(2) Die Arbeitserlaubnis berechtigt den Ausländer
zur Aufnahme einer Beschäftigung im Sinne des § 2
Abs. 2 in jenem Bundesland, für welches die
Arbeitserlaubnis ausgestellt wurde, es sei denn, der
Geltungsbereich ist durch eine Verordnung gemäß
§ 14 b eingeschränkt.

(3) Die Arbeitserlaubnis ist für den Bereich jenes
Bundeslandes auszustellen, in welchem die letzte
Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde. Der örtli-
che Geltungsbereich der Arbeitserlaubnis kann bei
wechselnden Beschäftigungsorten bei einem Arbeit-
geber auf den Bereich mehrerer Bundesländer
ausgedehnt werden.

(4) Die Arbeitserlaubnis darf für höchstens zwei
Jahre ausgestellt werden. Der Ablauf der Arbeitser-
laubnis wird während der Dauer eines Lehrverhält-
nisses und der gesetzlichen oder kollektivvertragli-
chen Verpflichtung zur Weiterverwendung ge-
hemmt. § 7 Abs. 5 gilt entsprechend.

Einschränkung des Geltungsbereichs

§ 14 b. (1) Der Bundesminister für Arbeit und
Soziales kann nach Anhörung des Ausländeraus-
schusses durch Verordnung festlegen, daß die
Arbeitserlaubnis auf bestimmte fachliche Bereiche
eingeschränkt werden kann oder bestimmte fachli-
che Bereiche nicht umfassen darf, wenn die Lage
und Entwicklung des Arbeitsmarktes oder die
Sicherung der gegebenen Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen dies erfordern. Die Einschränkung des
Geltungsbereiches ist in der Arbeitserlaubnis festzu-
halten.

(2) Die Einschränkung des Geltungsbereiches gilt
nicht für Arbeitsverhältnisse und Arbeitserlaubnisse,
welche bereits vor Inkrafttreten der entsprechenden
Verordnung bestanden haben.

Voraussetzungen der Beschäftigungsaufnahme mit
Arbeitserlaubnis

§ 14 c. Ein Arbeitgeber darf einen Ausländer mit
Arbeitserlaubnis

1. nur auf einem Arbeitsplatz seines Betriebes
beschäftigen, wobei eine Überlassung an
Dritte nicht als Beschäftigung im eigenen
Betrieb gilt,

2. nur zu den geltenden Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen einschließlich der sozialversicherungs-
rechtlichen Vorschriften beschäftigen und

3. nicht zu schlechteren Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen beschäftigen, als sie für die Mehrzahl
der bezüglich der Leistung und Qualifikation
vergleichbaren inländischen Arbeitnehmer des
Betriebes gelten.

Beschäftigungsmeldung bei Arbeitserlaubnis

§ 14 d. (1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem
örtlich zuständigen Arbeitsamt

1. spätestens drei Tage nach Arbeitsaufnahme
den Beginn der Beschäftigung anzuzeigen,

2. die wesentlichen Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen mit Gegenzeichnung des Ausländers
mitzuteilen und

3. unverzüglich die Beendigung der Beschäfti-
gung zu melden.
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(2) Das Arbeitsamt hat dem Vermittlungsaus-
schuß laufend die Beschäftigungsaufnahme von
Ausländern mit Arbeitserlaubnis zur Kenntnis zu
bringen. Folgende Datenarten sind in diesem
Zusammenhang den Ausschußmitgliedern zu über-
mitteln:

1. Name, Adresse und Art des Betriebes;
2. Name, Geburtsdatum und berufliche Tätigkeit

des Ausländers;
3. das Datum der Beschäftigungsaufnahme.

Verlängerung der Arbeitserlaubnis

§ 14 e. (1) Die Arbeitserlaubnis gemäß § 14 a ist
zu verlängern, wenn

1. die Anspruchsvoraussetzungen nach § 14 a
gegeben sind oder

2. der Ausländer während der letzten zwei Jahre
mindestens 18 Monate nach diesem Bundesge-
setz beschäftigt war.

(2) § 7 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

Widerruf der Arbeitserlaubnis

§ 14 f. (1) Die Arbeitserlaubnis ist zu widerrufen,
wenn

1. der Ausländer im Antrag auf Ausstellung der
Arbeitserlaubnis über wesentliche Tatsachen
wissentlich falsche Angaben gemacht oder
solche Tatsachen verschwiegen hat, oder

2. der Ausländer während der Geltungsdauer der
Arbeitserlaubnis seinen Aufenthalt im Bundes-
gebiet länger als sechs Monate im Kalender-
jahr unterbricht, es sei denn, daß die
Voraussetzungen für die Ausstellung einer
Arbeitserlaubnis gemäß § 14 a Abs. 1 vorlie-
gen.

(2) § 7 Abs. 8 gilt entsprechend.

(3) Die widerrufene Arbeitserlaubnis ist dem
zuständigen Arbeitsamt unverzüglich zurückzustel-
len.

Untersagung der Beschäftigung

§ 14 g. (1) Dem Arbeitgeber, welcher einen
Ausländer auf Grund einer Arbeitserlaubnis be-
schäftigt, ist die Beschäftigung zu untersagen,

1. wenn die Lohn- und Arbeitsbedingungen
einschließlich der sozialversicherungsrechtli-
chen Vorschriften nicht eingehalten werden,

2. wenn der Betrieb einem örtlichen oder
fachlichen Bereich zuzuordnen ist, für den die
Arbeitserlaubnis nicht gilt.

(2) § 7 Abs. 8 gilt entsprechend.

(3) Der Ausländer, dessen Arbeitsverhältnis
wegen Untersagung der Beschäftigung gemäß
Abs. 1 endet, hat Anspruch auf Schadenersatz wie
auf Grund eines berechtigten vorzeitigen Austritts."

25. § 15 lautet:

„§ 15. (1) Einem Ausländer ist auf Antrag ein
Befreiungsschein auszustellen, wenn

1. der Ausländer während der letzten acht Jahre
vom Zeitpunkt der Antragseinbringung zu-
rückgerechnet mindestens fünf Jahre im
Bundesgebiet gemäß diesem Bundesgesetz
beschäftigt (§ 2 Abs. 2) war, oder

2. der Ausländer mit einem österreichischen
Staatsbürger verheiratet ist und seinen Wohn-
sitz im Bundesgebiet hat, oder

3. der Ausländer das 19. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat (jugendlicher Ausländer) und
sich wenigstens ein Elternteil mindestens fünf
Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten
hat, wenn
a) er sich mehr als die halbe Lebenszeit

rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten
hat oder

b) er seine Schulpflicht zumindest zur Hälfte
im Bundesgebiet erfüllt und auch beendet
hat, oder

4. der Ausländer das 19. Lebensjahr vollendet
hat, die Voraussetzungen der Z 3 bei Vollen-
dung des 19. Lebensjahres erfüllt waren und er
sich während der letzten fünf Jahre mindestens
zweieinhalb Jahre im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat.

(2) Der Lauf der Fristen nach Abs. 1 wird durch
Zeiten, während derer der Ausländer in seinem
Heimatstaat den Wehrdienst oder den Wehrersatz-
dienst abgeleistet hat, gehemmt.

(3) Ist ein Elternteil österreichischer Staatsbürger,
oder ist ein Elternteil, der in Österreich gelebt hat,
verstorben, so entfällt die in Abs. 1 Z 3 normierte
Voraussetzung des fünfjährigen Aufenthaltes we-
nigstens eines Elternteiles.

(4) Das Arbeitsamt kann nach Anhörung des
gemäß § 44 a des Arbeitsmarktförderungsgesetzes
eingerichteten Vermittlungsausschusses bei der
Anwendung des § 15 Abs. 1 Z 4 eine zweieinhalb
Jahre übersteigende Abwesenheit vom Bundesgebiet
nachsehen, wenn sie durch Studienaufenthalt oder
sonstige wichtige soziale, familiäre oder gesundheit-
liche Gründe bedingt ist.

(5) Der Befreiungsschein ist jeweils für fünf Jahre
auszustellen.

(6) Der Ablauf des Befreiungsscheines wird
während der Dauer eines Lehrverhältnisses und der
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Verpflich-
tung zur Weiterverwendung gehemmt."

26. § 15 a lautet:

„§ 15 a. (1) Der Befreiungsschein gemäß §15
Abs. 1 Z 1 ist zu verlängern, wenn der Ausländer
während der letzten fünf Jahre mindestens zweiein-
halb Jahre im Bundesgebiet gemäß diesem Bundes-
gesetz beschäftigt (§ 2 Abs. 2) war. Die Hemmungs-
gründe gemäß § 15 Abs. 2 sind anzuwenden.
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(2) Der Befreiungsschein nach § 15 Abs. 1 Z 2 ist
zu verlängern, wenn der Ausländer mindestens fünf
Jahre mit einem österreichischen Staatsbürger
verheiratet war und seinen Wohnsitz im Bundesge-
biet hat.

(3) Der Befreiungsschein nach § 15 Abs. 1 Z 3
und 4 ist zu verlängern, wenn sich der Ausländer
abgesehen von Zeiten gemäß § 15 Abs. 2 und 4
während der letzten fünf Jahre mindestens zweiein-
halb Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten
hat.

(4) § 7 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend."

27. § 16 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Befreiungsschein ist zu widerrufen,
wenn der Ausländer

1. im Antrag auf Ausstellung eines Befreiungs-
scheines über wesentliche Tatsachen wissent-
lich falsche Angaben gemacht oder solche
Tatsachen verschwiegen hat,

2. die Voraussetzungen nach §15 Abs. 1 Z2
nicht mehr erfüllt, es sei denn, daß für den
Ausländer bereits § 15 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4
oder § 15 a Abs. 2 in Betracht kommt."

28. Im § 18 Abs. 11 entfallen die Klammeraus-
drücke „(§ 12)" und „(§ 13)".

29. Im § 18 Abs. 13 tritt an die Stelle des
Ausdruckes „§ 5 Abs. 3 und 4" der Ausdruck „§ 5
Abs. 1 und 2".

30. § 19 Abs. 4 und 5 lautet:

„(4) Der Antrag auf Ausstellung einer Arbeitser-
laubnis oder eines Befreiungsscheines ist vom
Ausländer bei dem nach seinem Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen bei dem nach seinem
gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Arbeitsamt
einzubringen.

(5) Der Antrag auf Ausstellung einer Sicherungs-
bescheinigung ist vor der Einreise des Ausländers,
der Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungsbewil-
ligung vor Aufnahme der Beschäftigung einzubrin-
gen. Der Antrag auf Verlängerung einer Beschäfti-
gungsbewilligung, einer Arbeitserlaubnis oder eines
Befreiungsscheines ist vor Ablauf der jeweiligen
Geltungsdauer einzubringen. Läuft die -Geltungs-
dauer einer Arbeitserlaubnis oder eines Befreiungs-
scheines während eines Auslandsaufenthaltes gemäß
§ 15 Abs. 2 ab, so ist der Antrag auf Verlängerung
spätestens drei Monate nach Ende dieser Zeiten
einzubringen."

31. § 19 Abs. 7 lautet:

„(7) Bei einer Vermittlung durch das Arbeitsamt
ist bei Vorliegen der Voraussetzungen von Amts
wegen die Beschäftigungsbewilligung zu erteilen
oder die Arbeitserlaubnis oder der Befreiungsschein
auszustellen."

32. Im § 19 Abs. 8 ist nach dem Wort
Beschäftigungsbewilligung ein Beistrich zu setzen
und die Wendung „einer Arbeitserlaubnis" einzufü-
gen.

33. § 20 Abs. 1 und 2 lautet:

„§ 20. (1) Über die Anträge nach diesem
Bundesgesetz, über den Widerruf der Sicherungsbe-
scheinigung, der Beschäftigungsbewilligung, der
Arbeitserlaubnis und des Befreiungsscheines sowie
über die Untersagung der Beschäftigung hat, soweit
nicht anderes bestimmt ist, das nach § 19 Abs. 1, 3
und 4 zuständige Arbeitsamt zu entscheiden. Nach
Überschreitung festgelegter Landeshöchstzahlen
(§§13 und 13 a) hat über die Anträge auf
Sicherungsbescheinigung und auf Beschäftigungs-
bewilligung das zuständige Landesarbeitsamt zu
entscheiden.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes
bestimmt ist, sind vor der Entscheidung über die
Ausstellung einer Sicherungsbescheinigung, über
die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung,
sofern nicht eine Sicherungsbescheinigung ausge-
stellt wurde, über den Widerruf einer Beschäfti-
gungsbewilligung, über den Widerruf eines Befrei-
ungsscheines und über die Untersagung der
Beschäftigung die zuständigen kollektivvertragsfä-
higen Körperschaften der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer, bei Kontingentüberziehung der
Vermittlungsausschuß und bei Überschreitung
festgelegter Landeshöchstzahlen der Verwaltungs-
ausschuß anzuhören. Eine allfällige Äußerung im
Rahmen der Anhörung ist binnen einer Woche
abzugeben. Die zuständigen kollektivvertragsfähi-
gen Körperschaften, der Vermittlungsausschuß und
der Verwaltungsausschuß können festlegen, daß die
Ausstellung von Sicherungsbescheinigungen und die
Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen insbe-
sondere bei Vorliegen einer bestimmten Arbeits-
marktlage oder bestimmter persönlicher Umstände
der Ausländer als befürwortet gilt. Eine derartige
Festlegung kann von der zuständigen kollektivver-
tragsfähigen Körperschaft der Arbeitgeber oder der
Arbeitnehmer oder von einem Mitglied des
Vermittlungsausschusses oder des Verwaltungsaus-
schusses angeregt werden."

34. §20 Abs. 4 und 5 lautet:

„(4) Gegen erstinstanzliche Bescheide des Lan-
desarbeitsamtes ist eine Berufung an den Bundesmi-
nister für Arbeit und Soziales zulässig.

(5) Die Berufung gegen den Widerruf der
Sicherungsbescheinigung, der Beschäftigungsbewil-
ligung, der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungs-
scheines hat keine aufschiebende Wirkung. Der
Berufung gegen den Widerruf der Beschäftigungs-
bewilligung, der Arbeitserlaubnis oder des Befrei-
ungsscheines kann aufschiebende Wirkung zuer-
kannt werden."
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35. Nach § 20 werden folgende §§ 20 a und 20 b
samt Überschriften eingefügt:

„Verfahrensdauer

§ 20 a. (1) Über Anträge auf Beschäftigungsbe-
willigung und Sicherungsbescheinigung ist vom
Arbeitsamt binnen vier Wochen und vom Landesar-
beitsamt binnen acht Wochen zu entscheiden.

(2) Im Berufungsverfahren sind dieselben Fristen
einzuhalten wie im erstinstanzlichen Verfahren.

Vorläufige Berechtigung zur
Beschäftigungsaufnahme

§ 20 b. (1) Wird dem Antragsteller die Entschei-
dung über den Antrag auf Beschäftigungsbewilli-
gung nicht innerhalb der im § 20 a genannten
Fristen zugestellt, kann der Arbeitgeber den
Ausländer beschäftigen und hat Anspruch auf eine
diesbezügliche Bescheinigung, es sei denn, daß diese
Frist durch eine Mitteilung des Arbeitsamtes an den
Arbeitgeber wegen einer durch diesen verursachten
Verzögerung gehemmt wird. Diese Berechtigung
zur Beschäftigungsaufnahme endet mit der Zustel-
lung der Entscheidung, frühestens jedoch vier
Wochen nach diesem Zeitpunkt.

(2) Das zuständige Arbeitsamt oder Landesar-
beitsamt hat dem Arbeitgeber zu bescheinigen, daß
die Voraussetzungen für eine Arbeitsaufnahme nach
Abs. 1 gegeben sind.

(3) Der Ausländer, dessen Arbeitsverhältnis
wegen Ablehnung des Antrages auf Beschäftigungs-
bewilligung endet, hat Anspruch auf Schadenersatz
wie auf Grund eines berechtigten vorzeitigen
Austritts, sofern die Ablehnung aus Gründen
erfolgte, die auf einem Verschulden des Arbeitge-
bers beruhen."

36. § 21 zweiter Satz lautet:

„In allen anderen Verfahren hat der Ausländer die
Stellung eines Beteiligten."

37. Im § 25 wird nach dem Wort „Beschäfti-
gungsbewilligung" ein Beistrich gesetzt und der
Ausdruck „die Arbeitserlaubnis" eingefügt.

38. Die Überschrift des § 26 lautet:

„Überwachung, Auskunfts- und Meldepflicht".

39. Im § 26 Abs. 1 tritt im ersten Satz an die Stelle
der Wendung „den Arbeitsinspektoraten und den
sonst zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes
berufenen Behörden" die Wendung „den Trägern
der Krankenversicherung" und im zweiten Satz
wird nach dem Wort „Behörden" die Wendung
„und den Trägern der Krankenversicherung"
eingefügt.

40. § 26 Abs. 2 lautet:

„(2) Die im Abs. 1 genannten Behörden und die
Träger der Krankenversicherung sind zur Durch-
führung ihrer Aufgaben berechtigt, die Betriebsstät-
ten, Betriebsräume und auswärtigen Arbeitsstellen,
die Aufenthaltsräume der Arbeitnehmer sowie bei
begründetem Verdacht nicht ortsüblicher Unter-
bringung auch die vom Arbeitgeber den Arbeitneh-
mern beigestellten Wohnräume und Unterkünfte zu
betreten."

41. Dem § 26 werden folgende Absätze 3 und 4
angefügt:

„(3) Die im Abs. 1 genannten Behörden und die
Träger der Krankenversicherung haben bei Betreten
des Betriebes den Arbeitgeber, in jenen Fällen, in
denen der Arbeitgeber Arbeitsleistungen bei einem
Auftraggeber erbringen läßt, auch diesen, oder
deren Bevollmächtigte und den Betriebsrat von ihrer
Anwesenheit zu verständigen; hiedurch darf der
Beginn der Betriebskontrolle nicht unnötig verzö-
gert werden. Vor Beginn der Betriebskontrolle ist in
Betrieben, die der Aufsicht der Bergbehörden
unterliegen, jedenfalls der Bergbauberechtigte oder
ein von ihm namhaft gemachter Vertreter zu
verständigen. Auf Verlangen haben sich die
einschreitenden Organe durch einen Dienstausweis
auszuweisen. Dem Arbeitgeber, dessen Auftragge-
ber oder deren Bevollmächtigten sowie dem
Betriebsrat steht es frei, die einschreitenden Organe
bei der Amtshandlung im Betrieb zu begleiten; auf
Verlangen der einschreitenden Organe sind der
Arbeitgeber, dessen Auftraggeber oder deren
Bevollmächtigte hiezu verpflichtet. Die Betriebs-
kontrolle hat tunlichst ohne Störung des Betriebsab-
laufes zu erfolgen.

(4) Der Arbeitgeber, dessen Auftraggeber oder
deren Bevollmächtigter ist verpflichtet, über die
Identität von Personen, die sich an einem im Abs. 2
genannten Ort oder in einem dem Arbeitgeber
zurechenbaren Fahrzeug aufhalten, Auskunft zu
geben, wenn Grund zur Annahme besteht, daß es
sich bei den in Frage kommenden Personen
offensichtlich um ausländische Arbeitskräfte han-
delt, die beschäftigt werden oder zu Arbeitsleistun-
gen herangezogen werden sollen. Die einschreiten-
den Organe der in Abs. 1 genannten Behörden und
die Träger der Krankenversicherung sind berech-
tigt, die Identität dieser Personen zu überprüfen."

42. Der bisherige Text des § 27 erhält die
Absatzbezeichnung „(1)". Im nunmehrigen Abs. 1
wird nach dem Wort „Ämter" die Wendung „die
Arbeitsinspektorate und die sonst zur Wahrneh-
mung des Arbeitnehmerschutzes berufenen Behör-
den," eingefügt und die Bezeichnung „Bauarbeiter-
Urlaubskasse" durch die Bezeichnung „Bauarbei-
ter-Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. Fol-
gende Absätze 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Die Landesarbeitsämter und Arbeitsämter
sind verpflichtet, die Träger der Krankenversiche-



3098 181. Stück — Ausgegeben am 26. Juli 1990 - Nr. 450

rung zu verständigen, wenn der begründete
Verdacht besteht, daß ein Verstoß gegen eine
sozialversicherungsrechtliche Meldepflicht vorliegt.

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes haben den nach diesem Bundesgesetz zuständi-
gen Behörden und Organen über deren Ersuchen
zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbe-
fugnisse im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wir-
kungsbereiches Hilfe zu leisten."

43. § 28 Abs. 1 lautet:

„(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu
bestrafen,

1. wer
a) entgegen dem § 3 einen Ausländer be-

schäftigt, für den weder eine Beschäfti-
gungsbewilligung (§ 4) erteilt noch eine
Arbeitserlaubnis (§ 14 a) oder ein Befrei-
ungsschein (§ 15) ausgestellt wurde, oder

b) entgegen dem § 18 die Arbeitsleistungen
eines Ausländers, der von einem ausländi-
schen Arbeitgeber ohne einen im Bundes-
gebiet vorhandenen Betriebssitz im Inland
beschäftigt wird, in Anspruch nimmt, ohne
daß für den Ausländer eine Beschäfti-
gungsbewilligung (§ 18 Abs. 1, 4 und 7)
erteilt wurde, oder

c) entgegen der Untersagung der Beschäfti-
gung eines Inhabers einer Arbeitserlaubnis
(§ 14 g) diesen beschäftigt,

bei unberechtigter Beschäftigung von höch-
stens drei Ausländern für jeden unberechtigt
beschäftigten Ausländer mit Geldstrafe von
5 000 S bis zu 60 000 S, im Falle der
erstmaligen und weiteren Wiederholung von
10000 S bis zu 120000 S, bei unberechtigter
Beschäftigung von mehr als drei Ausländern
für jeden unberechtigt beschäftigten Auslän-
der mit Geldstrafe von 10000 S bis zu
120000 S, im Falle der erstmaligen und
weiteren Wiederholung von 20000 S bis zu
240000 S;

2. wer
a) entgegen dem § 3 Abs. 3, 4 und 5 einen

Ausländer beschäftigt, ohne die Beschäfti-
gung dem zuständigen Arbeitsamt recht-
zeitig anzuzeigen,

b) entgegen dem § 18 Abs. 3, 5 und 6 die
Arbeitsleistungen eines Ausländers, der
von einem ausländischen Arbeitgeber ohne
einen im Bundesgebiet vorhandenen Be-
triebssitz im Inland beschäftigt wird, in
Anspruch nimmt, ohne die Beschäftigung
dem zuständigen Arbeitsamt rechtzeitig
anzuzeigen,

c) entgegen dem § 26 Abs. 1 den Landesar-
beitsämtern und Arbeitsämtern sowie den
Trägern der Krankenversicherung auf

deren Verlangen Anzahl und Namen der
im Betrieb beschäftigten Ausländer nicht
bekanntgibt, die zur Durchführung dieses
Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte
nicht erteilt oder in die erforderlichen
Unterlagen nicht Einsicht gewährt,

d) entgegen dem § 26 Abs. 2 den Landesar-
beitsämtern und Arbeitsämtern sowie den
Trägern der Krankenversicherung den
Zutritt zu den Betriebsstätten, Betriebsräu-
men, auswärtigen Arbeitsstellen, Aufent-
haltsräumen der Arbeitnehmer, den vom
Arbeitgeber den Arbeitnehmern beigestell-
ten Wohnräumen oder Unterkünften nicht
gewährt,

e) entgegen dem § 26 Abs. 3 die Durchfüh-
rung der Amtshandlung beeinträchtigt,
oder

f) entgegen dem § 26 Abs. 4 den Landesar-
beitsämtern und Arbeitsämtern sowie den
Trägern der Krankenversicherung die
Nachweisung oder die Überprüfung der
Identität einer Person, die sich an einem im
§ 26 Abs. 2 genannten Ort oder in einem
dem Arbeitgeber zurechenbaren Fahrzeug
aufgehalten hat, verweigert,

mit Geldstrafe von 2 000 S bis zu 30 000 S;
3. wer die im § 14 d Abs. 1 vorgesehenen

Meldungen nicht erstattet mit einer Geldstrafe
von 5000 S bis 30000 S;

4. wer
a) entgegen dem § 3 Abs. 6 einen Ausländer

beschäftigt, ohne den Bescheid über die für
seine Beschäftigung erteilte Beschäfti-
gungsbewilligung am Arbeitsplatz zur
Einsichtnahme bereitzuhalten, oder

b) entgegen dem § 14 f Abs. 3 eine Arbeitser-
laubnis oder entgegen dem § 16 Abs. 3
einen Befreiungsschein (§ 15) nicht zu-
rückstellt,

mit Geldstrafe bis zu 10000 S."

44. Dem § 28 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die

Zuwiderhandlung vom Organ einer Gebietskörper-
schaft begangen worden ist. Besteht bei einer
Bezirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer
Zuwiderhandlung durch ein solches Organ, so hat
sie, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder
eines Landes handelt, eine Anzeige an das oberste
Organ, dem das der Zuwiderhandlung verdächtige
Organ untersteht (Art. 20 Abs. 1 erster Satz B-VG),
zu erstatten, in allen anderen Fällen aber an die
Aufsichtsbehörde."

45. Nach § 28 des Ausländerbeschäftigungsgeset-
zes wird folgender § 28 a samt Überschrift einge-
fügt:

„Beteiligung der Landesarbeitsämter am Verwal-
tungsstrafverfahren

§ 28 a. Das Landesarbeitsamt hat im Verwal-
tungsstrafverfahren Parteistellung und ist berech-
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tigt, gegen Bescheide, die in letzter Instanz
ergangen sind, wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben."

46. § 30 zweiter Satz lautet:

„In diesem Verfahren hat das Landesarbeitsamt
Parteistellung und ist berechtigt, gegen Bescheide,
die in letzter Instanz ergangen sind, wegen
Rechtswidrigkeit Beschwerde an den Verwaltungs-
gerichtshof zu erheben."

47. Nach § 30 wird folgender § 30 a samt
Überschrift eingefügt:

„Einleitung des Verfahrens zur Entziehung der
Gewerbeberechtigung

§ 30 a. Das Landesarbeitsamt kann die Entzie-
hung der Gewerbeberechtigung wegen wiederholter
unerlaubter Beschäftigung von Ausländern beantra-
gen."

48. Im Abschnitt VIII wird vor der Überschrift
„Schlußbestimmungen" folgender § 32 samt Über-
schrift eingefügt:

„Übergangsbestimmungen

§ 32. (1) Für Ausländer, die
1. seit dem 1. April 1990 nach dem Meldege-

setz 1972, BGBl. Nr. 30/1973, ununterbro-
chen in Österreich gemeldet sind und keinem
Aufenthaltsverbot unterliegen und

2. für die bis 31. Oktober 1990 ein Antrag auf
Beschäftigungsbewilligung eingebracht wird,

ist eine Beschäftigungsbewilligung ohne Prüfung
der Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes zu
erteilen. Bei der Erteilung einer Beschäftigungsbe-
willigung ist insbesondere auf die Kriterien des § 8
Abs. 1 und 2 Bedacht zu nehmen.

(2) Anträge auf Erteilung einer Beschäftigungsbe-
willigung gemäß Abs. 1 oder auf Ausstellung eines
Befreiungsscheines oder einer Arbeitserlaubnis, die
in der Zeit zwischen der Verlautbarung im
Bundesgesetzblatt und dem Inkrafttreten der jeweils
maßgeblichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
gestellt werden, gelten als im Zeitpunkt des
Inkrafttretens eingebracht.

(3) Auf Kontingente, die durch eine Verordnung
festgesetzt wurden, die in der Zeit vom 1. Jänner bis
30. September 1990 in Kraft getreten ist und am
1. Oktober 1990 noch gilt, sind bis zum Ablauf der
Geltungsdauer der Verordnung die Befreiungs-
scheine, ausgenommen jene für Lehrlinge, nach dem
zuletzt festgestellten Arbeitsplatz (§ 6 Abs. 1) des
Befreiungsscheininhabers anzurechnen."

49. § 34 lautet:

„§ 34. (1) § 32 Abs. 1 tritt mit 1. August 1990, die
übrigen Bestimmungen treten mit 1. Oktober 1990
in Kraft.

(2) Verordnungen und Bescheide auf Grund
dieses Bundesgesetzes können bereits von dem
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen
werden; sie dürfen jedoch erst mit dem im Abs. 1
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft treten.

(3) § 12 a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1992
außer Kraft.

50. § 35 lautet:

„§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. hinsichtlich des § 1 Abs. 2 lit. g der Bundes-
kanzler;

2. hinsichtlich des § 5 Abs. 1, des § 14 Abs. 1,
soweit es lit. c betrifft, des § 18 Abs. 13, soweit
es § 5 Abs. 1 betrifft, und des § 24 Abs. 1 der
Bundesminister für Arbeit und Soziales im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler;

3. hinsichtlich des § 13 der Bundesminister für
Arbeit und Soziales nach Anhörung des
Bundesministers für wirtschaftliche Angele-
genheiten;

4. hinsichtlich des §27 Abs. 1, soweit das
Verkehrs-Arbeitsinspektorat betroffen ist, der
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr;

5. hinsichtlich des § 27 Abs. 1, soweit die
Bergbehörden betroffen sind, der Bundesmini-
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten;

6. hinsichtlich des § 27 Abs. 3 der Bundesminister
für Inneres;

7. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Arbeit und Soziales."

Artikel II

Das Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 408/1990, wird wie folgt geändert:

§ 11 lautet:

„§ 11. Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung,
der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines
(§§ 4, 14 a und 15 des Ausländerbeschäftigungsge-
setzes, BGBl. Nr. 218/1975, in der jeweils geltenden
Fassung) einer Ausländerin wird im Falle der
Schwangerschaft und der Entbindung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhältnis
nach § 10 Abs. 1 und den dafür sonst geltenden
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen
rechtsgültig beendet werden kann."

Artikel III

Das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBl.
Nr. 651/1989, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 408/1990, wird wie folgt geän-
dert:
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§ 6 Abs. 3 lautet:

„(3) Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung,
der Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines
(§§ 4, 14 a und 15 des Ausländerbeschäftigungsge-
setzes, BGBl. Nr. 218/1975, in der jeweils geltenden
Fassung) eines Ausländers wird bis zu dem Tag
gehemmt, zu dem das Arbeitsverhältnis unter
Bedachtnahme auf den Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz rechtsgültig beendet werden kann."

Artikel IV

Das Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287,
zuletzt geändert durch das Karenzurlaubserweite-
rungsgesetz, BGBl. Nr. 408/1990, wird geändert
wie folgt:

1. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 26 e
Abs. 4 lautet:

„(4) (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Der
Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeits-
erlaubnis oder des Befreiungsscheines (§§ 4, 14 a
und 15 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl.
Nr. 218/1975, in der jeweils geltenden Fassung)
eines Ausländers wird bis zu dem Zeitpunkt
gehemmt, in dem das Dienstverhältnis unter

Bedachtnahme auf den Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz rechtsgültig beendet werden kann."

2. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) § 108
lautet:

„§ 108. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht)
Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der
Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines (§§ 4,
14 a und 15 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes,
BGBl. Nr. 218/1975, in der jeweils geltenden
Fassung) einer Ausländerin wird im Falle der
Schwangerschaft und der Entbindung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, in dem ihr Dienstverhältnis
nach § 102 Abs. 1 und den dafür sonst geltenden
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen
rechtsgültig beendet werden kann."

Artikel V

Inkrafttreten

Art. I Z 48 tritt mit 1. August 1990, die übrigen
Bestimmungen treten mit 1. Oktober 1990 in Kraft.

Waldheim

Vranitzky


